
Hygiene- und Verhaltensregelungen                                         
für Besucherinnen und Besucher 
(Stand 10.03.2021) 
 

 

 

1. Ziel 
 
Grundsätzliches Ziel des Kaiser Wilhelm I. Stifts ist es, eine Infektion für unsere 
Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Covid-19-
Virus zu verhindern. 
 

2. Regelungen 
 

a. Das Kaiser Wilhelm I. Stift darf nur nach vorheriger Absprache betreten werden.  
 

b. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist auf eine registrierte Person bzw. 
auf zwei in einem Haushalt lebende Personen beschränkt.  
 

c. Die Besuchszeit beträgt maximal 30 Minuten im Besuchsraum/Garten und 
maximal 50 Minuten im Bewohner*innenzimmer und ist verbindlich einzuhalten. 
Spaziergänge außerhalb des Kaiser Wilhelm I. Stift sind zeitlich unbegrenzt. 
 

d. Alle Besucher werden über die erforderlichen Maßnahmen informiert. 
 

 
e. Im Kaiser Wilhelm I. Stift wird ununterbrochen ein Mund- und Nasenschutz des 

Standard FFP2, KN95 oder N95 getragen.  
 

f. Beim Betreten unseres Seniorenheims werden die Hände desinfiziert 
(Desinfektionsspender direkt am Eingang) oder mitgebrachte, ungetragene 
Einmalhandschuhe verwendet.   

 

g. Besucher*innen der Einrichtung werden vor Eintritt in die Einrichtung von unserem 
geschulten Personal mit einem Antigen – Schnelltest getestet. Besucher dürfen 
keinen Selbsttest vorlegen. 
Für Tests, die nicht vor Ort vorgenommen wurden und deren genauer 
Ausstellungszeitpunkt am Vortag (Uhrzeit) daher unbestimmt ist, gilt, dass ein 
Testergebnis am Tag der Ausstellung und dem darauffolgenden Kalendertag 
akzeptiert werden darf. Das Testpersonal stellt Ihnen auf Anfrage das Testergebnis 
zur weiteren Verwendung zur Verfügung. 

 
h. Zu allen Personen wird ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten. 

 
i. Folgende Personen dürfen das Kaiser Wilhelm I. Stift nicht betreten: 

 
- Personen mit respiratorischen Vorerkrankungen, 
- Personen die folgende Symptome aufweisen: Husten, starker Schnupfen, 

Fieber,  
- Personen die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu an COVID-19 

infizierten Personen oder sich in Quarantäne befindenden Personen gehabt 
haben,  

- Personen die innerhalb der vergangenen 14 Tagen den Mindestabstand von 
1,50 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten haben,  

- Personen die in den vergangenen 14 Tagen die vorgeschriebenen 
Hygienevorschriften nicht eingehalten haben 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
j. Der Besucherraum des Kaiser Wilhelm I. Stifts befindet sich im Souterrain und ist 

durch eine Trennwand vom maritimen Speisesaal abgetrennt. 
 

Besucherinnen und Besuchern ist es ausdrücklich untersagt, andere Bereiche zu 
betreten. Auch der abgesperrte Garten darf von Besuchern nur nach Rücksprache 
betreten werden. 

 
k. Am Ende des Besuches sind Hände erneut zu desinfizieren bzw. 

Einmalhandschuhe in dem dafür bereitgestellten Abfallbehälter zu entsorgen.  
 

l. Wir empfehlen dringend die Nutzung der Corona-Warn-App. 

 

Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln sind unsere Mitarbeiter*innen 
berechtigt, ein Besuchsverbot auszusprechen. 


